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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.11.1975

Norm

StGB §74 Z5

Rechtssatz

Objektive Eignung von Drohungen, gegründete Besorgnisse auszulösen, auch wenn sie an belebten Orten

ausgestoßen werden, da erfahrungsgemäß bei Überfällen auch an solchen Orten nur selten mit der tatkräftigen Hilfe

unbeteiligter Dritter zu rechnen ist (Wiener Schottenpassage).
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